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NÄCHSTES THEMA:

Rente
Beim Leserforum geht es am
Donnerstag von 10 bis 12 Uhr
um Fragen zur gesetzlichen
Rente. Ab welchem Alter kann
man in Rente gehen und wann
muss ein Rentenantrag gestellt
werden? Wie wird die Renten-
zahlung berechnet? Wer erhält
wie viel Witwenrente? Auf Fra-
gen zum Thema antworten am
Telefon Monika Thäle und Heike
Schubert von der Deutschen
Rentenversicherung Mittel-
deutschland in Halle.

Rufen Sie an: 0345/560 82 18
oder -5 60 80 19

MZ-FORUM

ÜBERSICHT

Beträge für Selbstbehalt
sind gestiegen
Die Unterhaltspflichtigen in
Deutschland dürfen seit dem
1. Januar 2015 mehr Geld für
sich behalten. Die Werte sind
erhöht worden. So beträgt der
Selbstbehalt eines erwerbstä-
tigen Unterhaltszahlers mit Kin-
dern bis 21 Jahre 1 080 Euro
im Monat (vorher 1 000 Euro).
Nicht erwerbstätige Unterhalts-
verpflichtete dürfen 880 Euro
(vorher 800 Euro) für ihren ei-
genen Bedarf behalten.
Die Zahlen im Überblick:

IN KÜRZE

ANSPRÜCHE

Erben müssen in der
Regel nichts leisten
Haben Verwandte nach dem
Tode Anspruch auf Unterhalt
aus dem Erbe? Eigentlich nicht,
erklärt die Notarkammer Celle.
Denn nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch besteht die Unter-
haltspflicht nur aufgrund von
Verwandtschaft und nicht aus
anderen rechtlichen Verflech-
tungen. Das heißt: Der Erbe
muss nur die Unterhaltszah-
lungen leisten, die zum Zeit-
punkt des Todes bereits fällig
waren. Allerdings gibt es eine
Ausnahme: Handelt es sich bei
dem Erblasser um eine Person,
die in Scheidung lebte und Ehe-
gattenunterhalt zahlen musste,
muss der Erbe die Zahlungen
weiter leisten. Denn hier ist der
Unterhalt auf einem Vertrag,
Urteil oder einem Vergleich so-
wie auf dem Gesetz begründet.
Die Höhe der Zahlungen ist al-
lerdings auf die Höhe eines ge-
dachten Pflichtteils des geschie-
denen Ehepartners begrenzt.

KINDER

Unterhalt kann die
Steuerlast senken
Eltern können Unterhaltszah-
lungen unter Umständen steu-
erlich geltend machen. Darauf
weist der Bundesverband der
Lohnsteuerhilfevereine in Berlin
hin. Zahlen sie ihrem Kind Un-
terhalt oder Geld für die Berufs-
ausbildung, beträgt für die Steu-
ererklärung 2014 der Maximal-
beitrag 8 354 Euro. Aufgestockt
werden können diese Höchst-
beträge, wenn zusätzlich zum
Unterhalt die Krankenkassen-
und Pflegeversicherungsbei-
träge übernommen werden.

Werzahlt fürVolljährigeUnterhalt?
LESERFORUM Kinder haben auch nach ihrem 18. Geburtstag Anspruch auf Unterstützung der Eltern.

Jan P., Wittenberg: Ich zahle laut
Titel Unterhalt an meinen Sohn. Er
wird bald 18 Jahre, beginnt eine Leh-
re und bekommt dann Lehrlingsent-
gelt. Müsste meine Unterhaltszah-
lung dann nicht geringer ausfallen?
Antwort: Ab Volljährigkeit sind
grundsätzlich beide Eltern bar un-
terhaltspflichtig. Wird eine Lehre
aufgenommen, wird das Ausbil-
dungsentgelt des volljährigen Kin-
des gekürzt um ausbildungsbe-
dingte Aufwendungen auf den Un-
terhaltsanspruch angerechnet. Bei
Vorhandensein eines Unterhaltsti-
tels müssen Sie tätig werden, denn
der bestehende Titel besteht in der
Regel solange fort, bis der Unter-
haltspflichtige dagegen vorgeht.
Das heißt, Sie müssten Sohn und
Mutter anschreiben, Auskunft
über deren Einkommensverhält-
nisse (Ausbildungsentgelt, Ver-
dienst) verlangen und dann auf-
grund der veränderten Einkom-
mensverhältnisse eine außerge-
richtliche Einigung zwecks gerin-
gerer Unterhaltszahlung treffen
(Vollstreckungsverzicht). Ist die
Gegenseite damit nicht einverstan-
den, können Sie mit Hilfe eines An-
walts vor Ge-
richt einen An-
trag auf Abän-
derung des Ti-
tels stellen.

Hanna L., San-
gerhausen: Ich
erhalte Kindes-
unterhalt für
meine Tochter.
Sie befindet sich in der Ausbildung,
wohnt noch bei mir zu Hause und
wird im Dezember 18 Jahre alt. Was
würde sich im Kindesunterhalt ab
18 ändern? Ich bekomme Arbeitslo-
sengeld II (Alg II).
Antwort: Ab Volljährigkeit des
Kindes sind beide Eltern entspre-
chend ihrem Einkommen zum Bar-
unterhalt verpflichtet. Da Sie Alg II
bekommen, sind Sie nicht leis-
tungsfähig. So bleibt die Unter-
haltsverpflichtung des Vaters. Aus-
schlaggebend ist sein monatliches
Nettoeinkommen. Den danach zu
zahlenden Unterhaltsbetrag finden
Sie in der Düsseldorfer Tabelle. Da-
von kann er, weil Ihre Tochter dann
volljährig ist, das volle Kindergeld
und die Ausbildungsvergütung der
Tochter gekürzt um ausbildungsbe-
dingte Aufwendungen abziehen.

Paul M., Merseburg: Bis zu wel-
chem Alter hat ein Kind Anspruch
auf Unterhaltszahlung? Ich zahle
für meine Tochter Unterhalt. Sie stu-
diert im sechsten Semester.
Antwort: Für den Unterhalt der
Kinder gibt es keine Altersbegren-
zung. Die Eltern sind den Kindern
zum Unterhalt verpflichtet, solan-
ge sie sich in der Ausbildung befin-
den. Für diese Zeit muss in der Re-
gel Unterhalt entsprechend den
Einkommensverhältnissen gezahlt
werden. Danach gilt eine Über-
gangsfrist für die Stellensuche, so
drei bis sechsMonate, während der
weiter Unterhalt zu zahlen ist. Im
Gegenzug hat das Kind die Ver-
pflichtung, die Ausbildung zielstre-
big durchzuführen.

Katarina L., Bernburg: Mein Sohn
zahlt laut Titel 325 Euro Unterhalt.
Damit er den Unterhalt zahlen
kann, hat er sich verschuldet. Könn-
te er sich angesichts der Misere mit
der Kindesmutter über eine geringe-
re Unterhaltszahlung einigen? Wie
hoch ist sein Selbstbehalt?
Antwort: Eine Einigung mit der
Kindesmutter bezüglich der Unter-
haltszahlung ist möglich. Das setzt
aber voraus, dass sie auf die Voll-
streckung des Titels verzichtet. Als
erwerbstätiger Unterhaltsschuld-
ner beträgt der Selbstbehalt Ihres
Sohnes 1 080 Euro. Zu beachten
wäre: Gegenüber einem minder-
jährigen Kind besteht eine erhöhte
Erwerbsobliegenheitspflicht des
Vaters. Der Vater muss alles dafür

unternehmen, um den Mindestun-
terhalt laut Düsseldorfer Tabelle si-
cherzustellen. Reicht sein Ver-
dienst dafür nicht aus, könnte er
beispielsweise noch einen Neben-
job annehmen oder sich um einen
höheren Verdienst bemühen bezie-
hungsweise mit 30 Bewerbungen
pro Monat nachweisen, dass er
sich um eine entsprechende An-
stellung bemüht.

Franziska W., Halle: Unsere Toch-
ter ist volljährig geworden. Sie
wohnt nicht mehr bei uns und wird
nach ihrem Freiwilligen Sozialen
Jahr studieren. Ihr Vater, Engländer,
in England wohnend, hat seine Un-
terhaltszahlung eingestellt. Was
muss die Tochter für die weitere Un-
terhaltszahlung unternehmen?
Antwort: Ihre volljährige Tochter
muss für die Zeit ihrer Ausbildung
ihren Unterhaltsanspruch gegen-
über dem Vater selbst geltend ma-
chen. Der angemessene Bedarf ei-
nes volljährigen Kindes mit eige-
nem Hausstand beträgt monatlich
670 Euro. Ihre Tochter müsste den
Vater auffordern, sein Einkommen
für die Unterhaltszahlung offen zu

legen. Anzura-
ten ist, anwaltli-
che Hilfe in An-
spruch zu neh-
men.

Nico K., Bur-
genlandkreis:
Meine zwei Kin-
der leben bei
meiner Ex-Frau.

Wir haben das gemeinsame Sorge-
recht. Dennoch werde ich in wichtige
Entscheidungen nicht einbezogen.
Könnte ich sie über die Kürzung mei-
ner Kindesunterhaltszahlungen zum
gemeinsamen Handeln bewegen?
Antwort: Da Sie das gemeinsame
Sorgerecht haben, darf die Mutter
Angelegenheiten, die von erhebli-
cher Bedeutung für die Kinder
sind, nicht allein entscheiden. Zwi-
schen dem „Alleingang“ der Mut-
ter und der Unterhaltszahlung darf
jedoch kein Zusammenhang herge-
stellt werden. Sie sind zur Unter-
haltszahlung verpflichtet.

Tilo H., Saalekreis: Ich habe mich
in einer Jugendamtsurkunde gegen-
über meiner minderjährigen Tochter
zum Unterhalt verpflichtet. Sie ist
jetzt 18 Jahre alt geworden. Ändert
sich der Unterhalt?
Antwort: Die Jugendamtsurkunde
läuft weiter fort, wenn in ihr keine
Begrenzung festgeschrieben ist.
Nach Ihrer Schilderung ist das
nicht der Fall. Wollen Sie den Kin-
desunterhalt nicht mehr nach der
Jugendamtsurkunde zahlen, müs-
sen Sie aktiv werden und die Ur-
kunde abändern lassen. Sie sollten
zunächst Ihre Tochter schriftlich

auffordern, auf die Vollstreckung
aus der Jugendamtsurkunde zu
verzichten und die Vollstreckungs-
verzichtserklärung Ihnen gegen-
über schriftlich abzugeben. Weiter
sollten Sie die Mutter des Kindes
zur Auskunft über deren Verdienst
auffordern. Auf dieser Grundlage
kann der Kindesunterhalt neu be-
rechnet werden. Kommt es zu kei-
ner Einigung, müssten Sie gericht-
lich vorgehen. Den Antrag auf Ab-
änderung des Titels können Sie je-
doch nur mit Hilfe eines Anwaltes
stellen.

Manuela B., Eisleben: Muss mein
Sohn als der Vater noch immer Un-
terhalt für seine Tochter zahlen? Sie
studiert und ist bereits 25 Jahre alt.
Antwort: Ja, der Vater ist solange
zum Unterhalt verpflichtet, bis die
Tochter die Ausbildung, also das
Studium, abgeschlossen hat. Die
Tochter wiederum ist verpflichtet,
zielstrebig zu studieren.

Karin R., Burgenlandkreis: Mein
Sohn hat sich von seinem Ehepart-
ner, mit dem er seit zwölf Jahren ver-
heiratet ist, getrennt. Müsste er ihm
Trennungsgeld zahlen?
Antwort: Nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz ist auf § 12 (Un-
terhalt bei Getrenntleben) abzu-
stellen. Leben die Lebenspartner
getrennt, so kann ein Lebenspart-
ner von dem anderen den nach den
Lebensverhältnissen und den Er-
werbs- und Vermögensverhältnis-
sen der Lebenspartner angemesse-
nen Unterhalt verlangen. Die
§§ 1361 und 1609 des Bürgerlichen
Gesetzbuches gelten entsprechend.
Hierin ist der Unterhalt bei Ge-
trenntleben der Ehegatten und die
Rangfolge mehrerer Unterhaltsbe-
rechtigter geregelt.

Bernd V., Mansfeld-Südharz: Ich
zahle für zwei Kinder Unterhalt. Die
Tochter wird 18, der Sohn ist 13. Die

Tochter fordert von mir Auskunft
über mein Einkommen ab, da der
Unterhalt infolge Volljährigkeit neu
berechnet werden soll. Bin ich zur
Auskunft verpflichtet? Zudem soll
ich den Unterhalt weiter auf das
Konto meiner Ex-Frau einzahlen. Ich
denke, ich zahle an meine Tochter?
Antwort: Grundsätzlich sind Un-
terhaltspflichtige alle zwei Jahre
gehalten, Auskunft über ihr Ein-
kommen zu erteilen. Ab Volljährig-
keit müssen Kinder den Unterhalt
gegenüber ihren Eltern selbst gel-
tend machen. Zugleich sind ab
Volljährigkeit des Kindes grund-
sätzlich beide Eltern entsprechend
ihrer Einkünfte bar unterhalts-
pflichtig. Daraus kann sich unter
Umständen sogar eine geringere
Unterhaltszahlung für Sie ergeben.
Insofern sollten Sie sich über das
Einkommen der Kindsmutter infor-
mieren, damit Sie wissen, wie viel
Sie an Unterhalt zahlen müssen.
Was die Zahlung auf das Konto der
Kindsmutter angeht: Die Unter-
haltsberechtigte kann sich aussu-
chen, auf welches Konto sie den
Unterhalt gezahlt haben möchte.

Frank S., Mansfeld-Südharz: Mei-
ne neue Lebensgefährtin ist noch
verheiratet. Wir erwarten ein ge-
meinsames Kind. Wer würde recht-
lich als Vater gelten?
Antwort: Solange Ihre neue Le-
bensgefährtin noch verheiratet ist,
gilt deren Ehemann als Vater des
Kindes. Mit Wirksamkeit der
Scheidung könnte Ihre Vater-
schaftsanerkennung realisiert wer-
den, wenn die Mutter und der
Noch-Ehemann zustimmen.

Tom H., Naumburg: Im Sommer
darf mein 13-jähriger Sohn 14 Tage
bei mir wohnen. Könnte ich für die
Zeit meine Zahlung an ihn kürzen?
Antwort: Nein, zwei Wochen Ur-
laub des Sohnes bei Ihnen rechtfer-
tigen keine Unterhaltskürzung.

Ausschließlich für den Fall, dass
der Umgang mit dem Kind eine er-
hebliche Zeit einnimmt, könnte
nach neuerer BGH-Entscheidung
die Unterhaltszahlung gemäß Düs-
seldorfer Tabelle um ein oder meh-
rere Stufen herabgestuft werden.
„Erhebliche Zeit“ wäre beispiels-
weise, wenn das unterhaltsberech-
tigte Kind jede zweite Woche sechs
Tage bei dem anderen Elternteil
wohnen würde.

Hans K., Burgenlandkreis: Ich
war fast das komplette vorvergange-
ne Jahr auf Montage in Baden-Würt-
temberg. Da habe ich gut verdient,
was sich auch auf meine Unterhalts-
zahlung an meinen Sohn ausgewirkt
hat. Jetzt arbeite ich wieder hier und
habe weniger Geld. Wieso muss ich
trotzdem den höheren Unterhaltsbe-
trag weiterzahlen?
Antwort: Das müssen Sie nicht.
Bei der Berechnung des Einkom-
mens ist von dem durchschnittli-
chen Nettoeinkommen der letzten
zwölf Monate auszugehen. Wenn
sich Ihre Einkommensverhältnisse
auf Dauer ändern, müssen die Un-
terhaltszahlungen angepasst wer-
den.

Erika P., Sangerhausen: Ich lebe
von meinem Mann getrennt. Er zahlt
Unterhalt für unseren Sohn. Muss er
sich auch an den Kosten für die an-
stehende Klassenfahrt beteiligen?
Antwort: Ob für eine Klassenfahrt
Sonderbedarf geltend gemacht
werden kann, ist in der Recht-spre-
chung umstritten. Sie können aber
natürlich mit Ihrem Mann darüber
reden, ob er Geld dazugibt.

Rosalie S., Mansfelder Land: Ich
habe den Eindruck, mein Mann
trickst. Er hat eine Firma und in den
vergangenen Jahren sehr gut ver-
dient. Seit letztem Jahr hat er sich zu
einem geringen Verdienst selbst in
der Firma angestellt. Er zahlt nun
nur noch den Mindestunterhalt für
unsere sechsjährige Tochter. Mein
Anwalt leitet keine weiteren Schritte
ein. Was kann ich tun?
Antwort: Sie sollten in jedem Fall
dran bleiben. Nach Ihren Schilde-
rungen scheint Ihr Ex-Mann höhe-
ren Zahlungen aus demWeg gehen
zu wollen. Bei der Berechnung der
Unterhaltszahlungen wird im Fall
von Angestellten das durchschnitt-
liche Nettoeinkommen der letzten
zwölf Monate herangezogen. Bei
Selbstständigen beträgt dieser
Zeitraum jedoch drei Jahre. Ihr An-
walt sollte also dringend veranlas-
sen, dass Ihr Ex-Mann Auskunft
über sein Einkommen erteilt. Diese
Auskunftserteilung kann alle zwei
Jahre verlangt werden oder bei spe-
ziellen Anlässen, wie bei Ihnen,
wenn Indizien dafür sprechen,
dass etwas verschleiert wird.

Kornelia Noack und Dorothea Reinert
notierten Fragen und Antworten.

ALLTAGSHILFE In jederWoche gibt das Ratgeber-TeamLesernGelegenheit, Fachleuten zu jeweils einemThemaFragen zu stellen.
Die interessantesten Fragenwerden immermontags an dieser Stelle veröffentlicht.

Alle MZ-Leserforen zum
Nachlesen finden Sie unter:
www.mz-web.de/leserforum

mz-web.de

EXPERTEN

Am Telefon haben Auskunft gegeben:

Die Fachanwältinnen für Familienrecht Olivia Goldschmidt aus Magdeburg, Marie-Luise Merschky aus Halle und
Sandra Baatz aus Naumburg (von links) FOTOS: METZE/NOACK

Düsseldorfer Tabelle

Nettoeinkommen
des Unterhalts-
pflichtigen in Euro

Altersstufen (§ 1612 a I BGB) Beträge in Euro

Quelle: Oberlandesgericht Düsseldorf

Stand: 1.1.2013

bis 1 500
1 501 - 1 900
1 901 - 2 300
2 301 - 2 700
2 701 - 3 100
3 101 - 3 500
3 501 - 3 900
3 901 - 4 300
4 301 - 4 700
4 701 - 5 100

3. Kind

Anrechnung
Kindergeld

0 - 5 Jahre

1./2. Kind

317
333
349
365
381
406
432
457
482
508

225
241
257
273
289
314
340
365
390
416

222
238
254
270
286
311
337
362
387
413

3. Kind

Anrechnung
Kindergeld

6 - 11 Jahre

1./2. Kind

364
383
401
419
437
466
496
525
554
583

272
291
309
327
345
374
404
433
462
491

269
288
306
324
342
371
401
430
459
488

3. Kind

Anrechnung
Kindergeld

12 - 17 Jahre

1./2. Kind

426
448
469
490
512
546
580
614
648
682

334
356
377
398
420
454
488
522
556
590

331
353
374
395
417
451
485
519
553
587

3. Kind

Anrechnung
Kindergeld

ab 18 Jahre

1./2. Kind

488
513
537
562
586
625
664
703
742
781

304
329
353
378
402
441
480
519
558
597

298
323
347
372
396
435
474
513
552
591

UNTERHALT

Der Kindesunterhalt ist in der „Düsseldorfer Tabelle“ geregelt. Sie wird auch von Gerichten bei einer Unterhaltspflicht
herangezogen. Die Beträge sind seit dem 1. Januar 2013 nicht erhöht worden.Die Abbildung gibt neben den normalen
Werten (dickgedruckt) auch den jeweiligen Zahlbetrag an, der sich nach Abzug des Kindergeldes ergibt. Dieses wird
bei Minderjährigen zur Hälfte und bei volljährigen Kindern voll abgezogen.

„Grundsätzlich sind
Unterhaltspflichtige
alle zwei Jahre
gehalten, Auskunft
über ihr Einkommen
zu erteilen.“

Selbstbehalt
Unterhaltspflicht
gegenüber
Kindern bis 21 Jahre*,
Unterhaltspflichtiger
erwerbstätig
Kindern bis 21 Jahre*,
Unterhaltspflichtiger
nicht erwerbstätig
anderen volljährigen
Kindern
Ehegatte oder
Mutter/Vater eines
nichtehelichen Kindes
Eltern

in Euro pro Monat

1 080

880

1 300

1 200

1 800

1 000

800

1 200

1 100

1 600

seit
1.1.2015

Quelle: OLG Naumburg

bisher

* im Haushalt der Eltern und allgemeine
Schulausbildung


